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Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„In der Leipziger Volkszeitung vom 02.11.2017 ist zu lesen: ,Als erste
Kommune in Sachsen soll Leipzig eine Waffenverbotszone erhalten.
Das kündigten Innenminister Markus Ulbig (CDU) und Oberbürger-
meister Burkhard Jung (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch
zur Sicherheitslage in der Stadt an. Die Waffenverbotszone soll rund
um die Eisenbahnstraße gelten. ,Polizeidirektion und Stadt haben heu-
te offiziell den Antrag gestellt, die Prüfung läuft,' erklärte der Innenmi-
nister. ,Ich stelle in Aussicht, dass Anfang 2018 eine entsprechende
Verordnung erlassen wird mit dem Ziel, dass einer der Kriminalitäts-
schwerpunkte in Leipzig besonders kontrollintensiv bearbeitet werden
kann.' (Quelle: http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-
Leipzici/Leipziger-Eisenbahnstrasse-soll-Sachsens-erste-Waffen-
verbotszone-werden, zuletzt aufgerufen am 18.11.2017)"

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wann und von welcher Behörde wurde der Antrag auf eine Verordnung
zur Waffenverbotszone in Leipzig gestellt?

Frage 2:
Für welches Stadtgebiet mit welchen konkreten Straßenzügen wurde
mit dem Antrag die zukünftige Waffenverbotszone in Leipzig bean-
tragt?
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Frage 3:
Wie wurde der Antrag auf eine Verordnung zur Waffenverbotszone in Leipzig in-
haltlich begründet?

Frage 4:
Aufgrund welcher Erkenntnisse und Sachverhalte geht die Sächsische Staatsre-
gierung bei dem im Antrag benannten Gebiet in Leipzig von einem „Kriminali-
tätsschwerpunkt" aus?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 4:

Einer förmlichen Antragstellung bedarf es für den Erlass einer Rechtsverordnung, wie
der Einrichtung einer Waffenverbotszone, nicht.

§ 42 Abs. 5 des Waffengesetzes (WaffG) ermächtigt die Landesregierungen, sog. Waf-
fenverbotszonen vorzusehen, soweit die in § 42 Abs. 5 WaffG genannten Vorausset-
zungen vorliegen. Gemäß § 5 der Sächsischen Waffengesetzdurchführungsverordnung
hat die Befugnis zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Einrichtung von Waffenver-
botszonen das Sächsische Staatsministerium des Innern. Das Sächsische Staatsminis-
terium des Innern bereitet derzeit eine sog. Mantelverordnung für eine Waffenverbots-
zone vor. Nach einem Gespräch zur Sicherheitslage in der Stadt Leipzig Anfang No-
vember einigten sich die Vertreter der Stadt Leipzig und der Polizeidirektion Leipzig
darauf, dass für den Bereich des Viertels um die Eisenbahnstraße einschließlich der
Eisenbahnstraße in Leipzig eine Waffenverbotszone angestrebt werden soll.

Der beabsichtigten Einrichtung einer Waffenverbotszone in Leipzig kommt insoweit
eine Pilotfunktion zu.

Die Polizeidirektion Leipzig, die Stadt Leipzig und die Sächsische Staatsregierung ver-
sprechen sich mit der Einrichtung einer Waffenverbotszone eine Verbesserung der Si-
cherheitslage in dem betreffenden Gebiet.

Die Eisenbahnstraße ist seit Jahren ein kriminalgeografischer Schwerpunkt, welchem
die Polizeidirektion Leipzig mit verschiedenen präventiven und repressiven Maßnah-
men entgegnete. Beispiele sind die Errichtung einer Videoüberwachung im Kreuzungs-
bereich Eisenbahnstraße/Hermann-Liebmann-Straße zur Bekämpfung des lokalen
Kriminalitätsbrennpunktes bei der Rauschgiftkriminalität, die Errichtung einer Außen-
stelle des Polizeireviers Leipzig -Zentrum in der Eisenbahnstraße 49, verstärkte polizei-
liche Exekutivmaßnahmen im Bereich der Eisenbahnstraße sowie im November 2017
der Start des Pilotprojektes „Bodycam". Trotz dieser polizeilichen Maßnahmen kam es
in den vergangenen Jahren wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwi-
schen Menschengruppen, deren Intensität mit der Zeit zunahm.
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Frage 5:
Liegen der Staatsregierung weitere Anträge auf Erlass einer Verordnung für eine
Waffepverbotszone für weitere Gemeinden bzw. weitere Gemeindegebiete vor?

Das päclisische Staatsministerium des Innern prüft derzeit keine weiteren VVaffenver-
botsfroneb.

Mktifreuldlieen Grüßen

Märkus Ulbig
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